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87 Vereidigung Gemeinderat Christoph Lingg 

Ausgangslage  
 
Christoph Lingg, Im Pardiel 36, ist gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 29. April 2009, Trakt. 
Nr. 86, für Peter Hilti in den Gemeinderat nachgerückt. 
 
Die Gemeinderatsmitglieder sind gemäss Gemeindegesetz vom 20. März 1996, LGBl. Nr. 
76/1996, Art. 83 Abs. 2 durch den Gemeindevorsteher zu vereidigen. 
 
Das Vorgehen wird analog der Vereidigung der Gemeindevorsteher durch die F.L. Regierung 
sowie der Vereidung der Gemeinderäte für die Mandatsperiode 2007 - 2011 vom 31. Januar 
2007 gehandhabt: 
 
- Der Gemeindevorsteher liest die Eidesformel vor („Ich schwöre Treue dem Landesfürsten, 

Gehorsam den Gesetzen und genaue Beobachtung der Verfassung, so wahr mir Gott 
helfe“, entsprechend Art. 109 der Verfassung). 

- Gemeinderat Christoph Lingg tritt vor und spricht mit erhobenen Schwurfingern die Worte 
„Ich schwöre“. 

- Nach dem Schwur unterzeichnet Gemeinderat Christoph Lingg das Protokoll der Vereidi-
gung. 
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88 Genehmigung des Gemeinderatsprotokolls der Sitzu ng 
vom 29. April 2009 

Beschlussfassung  (einstimmig, 13 Anwesende, Christoph Lingg im Ausstand) 
 
Das Gemeinderatsprotokoll der Sitzung vom 29. April 2009 wird genehmigt. 
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90 Festlegung Gemeindesteuerzuschlag für das Steuer jahr 
2008 

Ausgangslage 
 
An der Sitzung vom 22. Mai 2002 hat der Gemeinderat das von der Firma ReviTrust zusammen 
mit der Finanzkommission erarbeitete Berechnungs-System zur Festsetzung des Gemeinde-
steuerzuschlages genehmigt. An der Sitzung vom 7.5.2008 genehmigte der Gemeinderat die 
von der Finanzkommission vorgeschlagene Anpassung dieses Berechnungs-System. 
 
Ein wesentlicher Faktor für die Festlegung des Gemeindesteuerzuschlages ist gemäss dem 
Berechnungs-System das Ergebnis der Vorjahresrechnung. Die Abschlussprüfung der Jahres-
rechnung 2008 durch die ReviTrust Revision AG erfolgt in der Zeit vom 4.5. bis 8.5.2009. Am 
20.5.2009 erfolgt die Abschlussrevision durch die Geschäftsprüfungskommission. Das Ergebnis 
dieser Jahresrechnung darf vor Abschluss der Revision durch die Geschäftsprüfungskommis-
sion (Termin 20.5.2009) nicht veröffentlicht werden. Die Festsetzung des Gemeindesteuerzu-
schlages für das Steuerjahr 2008 ist jedoch notwendig, da definitive Steuerabrechnungen jetzt 
vorgenommen werden müssen.  
 
Die  Gemeindekasse hat die vorliegenden Zahlen der Jahresrechnung 2008 im Berechnungs-
System berücksichtigt und die notwendigen Durchschnittswerte berechnet. Die Anwendung des 
Berechnungs-Systems ergibt für das Steuerjahr 2008 einen Gemeindesteuerzuschlag von 
150%. Die Erstellung des Voranschlages für das Jahr 2009 erfolgte ebenfalls mit 150%.   
 
Ein Vergleich der Zuschlagssätze für das Steuerjahr 2008 mit anderen FL-Gemeinden zeigt 
folgendes: 
 
 Balzers  - 170% definitiv         (Vorjahr 180%) 
 Triesen  - 150% provisorisch  (Vorjahr 150%) 

Planken  - 150% provisorisch  (Vorjahr 150%) 
Vaduz   - 150% definitiv         (Vorjahr 150%) 

 Mauren  - 200% provisorisch  (Vorjahr 150%) 
Eschen  - 200% provisorisch  (Vorjahr 200%) 
Gamprin  - 150% definitiv         (Vorjahr 150%) 
Ruggell  - 200% definitiv         (Vorjahr  200%) 
Schellenberg  - 150% definitiv         (Vorjahr 170%) 
Triesenberg  - 150% definitiv         (Vorjahr 150%) 
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In der Gemeinde Schaan kamen in der Vergangenheit folgende Zuschläge zur Anwendung: 
 
  Steuerjahr   1988  - 200% GZ 
  Steuerjahre 1989 – 1997 - 170% GZ 
  Steuerjahr   1998 – 1999 - 180% GZ 
  Steuerjahr   2000  - 170% GZ 
  Steuerjahr   2001  - 160% GZ 
  Steuerjahre 2002 – 2006 - 170% GZ 
  Steuerjahr   2007  - 150% GZ 
 
Das ab 1.1.2008 reformierte Finanzausgleichgesetz sieht im Gegensatz zu früher keine Kür-
zungen der Finanzausgleichsmittel mehr vor, wenn eine Gemeinde den Zuschlag unter 200% 
ansetzt. Der Wegfall des Kürzungsartikels führte bereits im Jahr 2008 bei einigen Gemeinden 
zu einer massiven Reduktion des Gemeindezuschlages.  
 
Auszug aus dem alten Finanzausgleichsgesetz: 
Der nachstehende Artikel wurde im neuen Gesetz ersatzlos gestrichen. 
„Art. 5 Kürzung oder Ausschluss 
1) Diejenigen Gemeinden, welche den Zuschlag zu der vom Land erhobenen Vermögens- und 
Erwerbssteuer auf weniger als 200 % festsetzen, wird das nach Art. 4 zustehende Zuweisung-
betreffnis um den selben Betrag gekürzt, um welchen die Gemeindesteuer durch den unter 
200% liegenden Zuschlag reduziert wird.“ 
 
Die Finanzkommission hat die Berechnungstabellen zur Kenntnis genommen. Die Anwendung 
des Berechnungs-Systems ergibt einen Gemeindesteuerzuschlag für das Steuerjahr 2008 in 
Höhe von 150%. Die Finanzkommission befürwortet mehrheitlich die Festlegung des Gemein-
desteuerzuschlages mit 150 %. 
 
 
Dem Antrag liegen bei 
 
- Tabellen Berechnungs-System  
- Wichtige Zahlen mutmassliche Rechnung 2008 - Provisorisch 
 
 
Antrag 
 
Der Gemeindesteuerzuschlag für das Steuerjahr 2008 wird definitiv mit 150 % festgelegt. 
 
 
Erwägungen  
 
Ein Gemeinderat fragt, weshalb die Finanzkommission die Festlegung des Gemeindesteuerzu-
schlages nur mehrheitlich vorschlage. 
 
Dazu wird vom entsprechenden Gemeinderat geantwortet, dass dies die gleichen Überlegun-
gen wie bereits im letzten Jahr gewesen seien. Er habe bereits damals eine gemässigte Re-
duktion auf 160 % befürwortet. Er verstehe, dass die Grundsätze eingehalten werden, befür-
worte persönlich allerdings eine konservativere Finanzpolitik. 
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Der Gemeinderat wird informiert, dass die Vorsteherkonferenz übereingekommen sei, zum Ver-
nehmlassungsbericht Steuergesetz eine gemeinsame Stellungnahme zu erarbeiten. Es ist er-
kannt worden, dass die Abwicklung des neuen Steuergesetzes mit dem derzeitigen Personal-
bestand kaum durchführbar ist, sondern mit zusätzlichem Personal gerechnet werden muss. 
Auch die EDV-Grundlagen sind nicht vorhanden. Zudem ist zu hinterfragen, ob es sinnvoll ist, 
im derzeitigen schwierigen wirtschaftlichen Umfeld sehr umfangreiche Steuerentlastungen zu 
gewähren. 
 
 
Beschlussfassung  (12 Ja, 13 Anwesende) 
 
Der Antrag wird genehmigt. 
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91 Information Steuerabschluss 2008 und Ausblick 20 09 

Ausgangslage 
 
Die Steuereinnahmen sind die wichtigste Einnahmenquelle der Gemeinde Schaan. Über 80 % 
der Gesamteinnahmen der Gemeinde entfallen auf die Steuererträge. Nachstehend wird die 
Entwicklung dieser Einnahmen im Jahr 2008 erläutert.  
 
Diese Information ist in 3 Sparten unterteilt. Unter Punkt 1 wird erklärt, wie die Budgetzahlen 
2008 für die Steuereinnahmen erarbeitet wurden. Punkt 2 vergleicht das Jahresergebnis 2008 
mit den Budgetzahlen. Punkt 3 gibt einen kurzen Ausblick auf die erwartete Entwicklung des 
laufenden Jahres. 
 
 
1. Budgetvorgaben 2008 
 
Der Voranschlag der Gemeinde Schaan für das Jahr 2008 wurde vom Gemeinderat an der Sit-
zung vom 21. November 2007 bewilligt. Als Grundlage für die Festsetzung der Steuereinnah-
men im Voranschlag 2008 diente das Jahresergebnis 2006 unter Berücksichtigung der mut-
masslichen Steuereinnahmen 2007 sowie das Budget der Landesverwaltung. An der Sitzung 
vom 7. Mai 2008 wurde der Gemeindesteuerzuschlag für das Steuerjahr 2007 mit 150% defini-
tiv festgelegt. Die Festsetzung der Budgetzahlen 2008 erfolgte unter Annahme folgender Fakto-
ren: 
 
     Budget 2007 mutmassl. Schätzung 2007 Budget 2008  
 
Vermögens- und Erwerbssteuern  24.4  Mio.  27.0   Mio.   27.5 Mio . 
     (170% GZ)  (170% GZ)  (bei 170% GZ)  
Kapital- und Ertragssteuer   10.0  Mio.  13.0   Mio.  10.5 Mio. 
     (GA 45%)  (GA 50%)  (GA 40%) 
Grundstückgewinnsteuer     1.9 Mio.    1.7Mio.      1.7  Mio.  
 
 
Vermögens- und Erwerbssteuer  
Ausgangsbasis: Mutmassliche Schätzung Einnahmen 2007 24.4  Mio.(bei 170%) 
+ Geschätzter Zuwachs           2.8  Mio. 
Voranschlag 2008 – Vermögens- und Erwerbssteuern  27.2  Mio. 
 
Kapital- und Ertragssteuer 
Die Budgetierung der Kapital- und Ertragssteuern erfolgte ebenfalls aufgrund der mutmassli-
chen Rechnung 2007. Weiters wurde berücksichtigt, dass der Gemeindeanteil an den Kapital- 
und Ertragssteuern ab 1.1.2008 nur noch 40% beträgt. (Vorher 50% Gemeindeanteil)  
 
Grundstückgewinnsteuer 
Die Budgetierung der Grundstückgewinnsteuererträge erfolgte aufgrund des Durchschnitter-
gebnisses der letzten 3 Vorjahre, genauere Prognosen sind nicht möglich. 
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2. Jahresergebnis 2008 
      Einnahmen 2008          Budget 2008 
Vermögens- und Erwerbssteuern  CHF  30.8  Mio.    27.2  Mio. 
Kapital- und Ertragssteuer   CHF  12.7  Mio.    10.5  Mio. 
Grundstückgewinnsteuer   CHF    1.5  Mio .     1.7  Mio. 
Total Steuereinnahmen   CHF  45.0  Mio.   39.4  Mio. 
 
 
Detail der einzelnen Steuerarten 
 
Vermögens- und Erwerbssteuer   Einnahmen 2008        Budget 2008 
      CHF    30.8  Mio.   27.2  Mio. 
      Vorjahr   32.1 Mio. 
 
Die Budgetzahl wurde um rund 3.6 Mio. übertroffen. Ausserordentlich hohe Kapitalgewinne 
(CHF 41 Mio.) beeinflussten das Jahresergebnis wesentlich. Gegenüber dem Vorjahr reduzie-
ren sich die Einnahmen um CHF 1.2 Mio. Grund: Reduktion des Gemeindesteuerzuschlages 
von 170% auf 150%.  
 
 
Kapital- und Ertragssteuer    Einnahmen 2008        Budget 2008 
      CHF    12.7  Mio.  10.5 Mio . 
      Vorjahr   13.8 Mio. 
 
Im Jahr 2007 betrug der Gemeindeanteil an dieser Steuerart letztmals 50%. Die Budgetierung 
für das Jahr 2008 erfolgte mit einem Gemeindeanteil von 40%. Die noch gute Gewinn-Entwick-
lung im Geschäftsjahr 2007 bei den Grossbetrieben führte zu diesem Ergebnis. Gegenüber 
dem Rekordvorjahr beträgt der Rückgang CHF 1.1 Mio.  
 
Die beigelegte Steuerstatistik über die Kapital- und Ertragssteuern zeigt zusätzliche Entwick-
lungstendenzen. 
 
 
Grundstückgewinnsteuer   Einnahmen 2008        Budget 2008 

   CHF     1.5 Mio.    1.7 Mio. 
      Vorjahr    1.6 Mio. 
 
Die Abweichung zwischen Ergebnis und Voranschlag beträgt CHF 0.2 Mio. Eine verlässliche 
Budgetierung ist bei dieser Steuerart schwierig. Im Jahr 2008 erhöhte sich die Anzahl der 
Handänderungen auf 170. (Vorjahr 132). Dagegen reduzierten sich die steuerpflichtigen Grund-
stückgewinne um rund 5 % von CHF 15.3 Mio. auf CHF 14.6. Mio. Der Gemeindeanteil beträgt 
2/3 der einbezahlten Grundstückgewinnsteuer bei der Liecht. Steuerverwaltung.  
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3. Aussichten 2009 
      Einnahmen 2008        Budget 2009  
Vermögens- und Erwerbssteuern  CHF  30.8  Mio.  27.0  Mio.  
Kapital- und Ertragssteuer   CHF  12.7  Mio.  10.6  Mio. 
Grundstückgewinnsteuer   CHF    1.5  Mio.    1.0  Mio.  
Total Steuereinnahmen   CHF  47.4  Mio.  39.5  Mio.  
 
 
Vermögens- und Erwerbssteuer 
Die definitive Festsetzung des Gemeindesteuerzuschlages für das Steuerjahr 2008 ist noch 
nicht erfolgt. Dies erfolgt jeweils nach Vorlage der Zahlen der Jahresrechnung. Das prognosti-
zierte Jahresrechnungsergebnis für das Jahr 2008 ergibt gemäss Reglement zur Festsetzung 
des Gemeindesteuerzuschlages eine Beibehaltung des Zuschlagsatzes von 150%. Auf Grund 
der derzeitigen wirtschaftlichen Lage ist damit zu rechnen, dass die Budgeterwartungen für das 
Jahr 2009 nicht erreicht werden können. Der erwartete Ausfall bei den Spekulationsgewinnen 
und der markante Rückgang bei den Vermögenswerten wird zu Mindereinnahmen führen. 
 
 
Kapital- und Ertragssteuer 
Gemäss Finanzgesetz beträgt der Gemeindeanteil an dieser Steuerart ab dem Jahr 2008 40%. 
Aufgrund der vorliegenden Meldungen aus dem Wirtschaftssektor für das vergangene Ge-
schäftsjahr ist insbesondere bei der exportabhängigen Grossindustrie mit wesentlichen Ge-
winneinbussen zu rechnen. Das budgetierte Jahresergebnis von CHF 10.6 Mio. ist mit grosser 
Wahrscheinlichkeit nicht zu erreichen. Eine verlässliche Schätzung ist derzeit noch nicht mög-
lich. Der Abgabetermin der Steuererklärungen für iur. Personen ist am 30.6.2009. 
 
 
Grundstückgewinnsteuer 
Eine verlässliche Schätzung ist bei dieser Steuerart nicht möglich. Ein einzelner Grundstück-
handel kann das Ergebnis wesentlich beeinflussen. Der vorsichtig ermittelte Budgetbetrag sollte 
jedoch erreichbar sein. 
 
 
Dem Antrag liegen bei 
 
- Steuereinnahmen 1993 - 2008 
- Statistik Vermögens- und Erwerbssteuern 
- Statistik Kapital- und Ertragssteuern 
- Statistik Grundstückgewinnsteuer 
- Vergleich FL-Gemeinden 2008 
- Entwicklung V + E Steuern FL-Gemeinden 
- Entwicklung K + E Steuern FL-Gemeinden 
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92 Finanzanlage der Gemeinde Schaan 

Ausgangslage 
 
Das Gemeindegesetz vom 20. März 1996, LGBl. 1996 Nr. 76, besagt in Art. 91, dass das Ge-
meindevermögen ertragsbringend anzulegen ist. Das Anlagerisiko ist dabei angemessen und 
zweckmässig zu verteilen. In der neuen Verordnung zum Rechnungswesen der Gemeinden 
vom 8.6.1999, LGBl. 1999 Nr. 129, ist unter Art.21, Abs. 1, vorgeschrieben, dass für Finanzan-
lagen die Richtlinien des Landes einzuhalten sind.  
 
In der vom Gemeinderat am 20.10.1999 genehmigten Geschäftsordnung der Finanzkommis-
sion ist unter dem Punkt Finanzanlagen folgende Aufgabe erwähnt: 
 
• Festlegung der Anlagepolitik des Gemeindevermögens im Rahmen des Gemeindegesetzes 

und der von der Regierung genehmigten Anlagerichtlinien. 
 
Mit Antrag vom 15.12.1999, Trakt. Nr. 2, ersuchte die Finanzkommission den Gemeinderat um 
Delegation der Bewirtschaftungsaufgaben Finanzanlage an die Finanzkommission. Dieser An-
trag wurde mit folgender Präzisierung genehmigt: 
 
• Die Bewirtschaftung der Finanzanlagen obliegt der Finanzkommission.  

Vor dem Einsatz weiterer Mittel ist die Einwilligung des Gemeinderates einzuholen. 
 
Derzeit verfügt die Gemeinde über beträchtliche Flüssige Mittel. Im April 2009 wurden 2 Fest-
geldanlagen in Höhe von je CHF 20 Mio. fällig. Neue Festgeldanlagen bzw. auch Kassaobliga-
tionen sind aus zinspolitischer Sicht momentan nicht interessant. In Abklärung mit Finanzex-
perten der Banken ist eine Neuanlage unter der Priorität „maximale Sicherheit“ nur zu beschei-
denen Zinsen möglich.  
 
Die Liecht. Landesbank macht einen Anlagevorschlag in Schweizer Franken „1.65% LLB 
Wandelanleihe 2006 – 2011“ (12.4.2011). Diese Wandelanleihe wird heute zu einem Preis von 
99.75% gehandelt. Dies ergibt eine Rendite auf Verfall von ca. 1.75%. Die anfallenden Gebüh-
ren sind dabei bereits in Abzug gebracht.  
 
Die Finanzkommission hat diesen Anlagevorschlag der Liecht. Landesbank diskutiert und be-
fürwortet einen Kauf dieser Wandelanleihe in Höhe von CHF 10 Mio.  
 
Die restlichen zur Verfügung stehenden Mittel verbleiben auf dem OERK-Sparkonto bei der 
Liecht. Landesbank. Eine Erhöhung der Sonderfinanzanlagen bei den Liecht. Bankinstituten 
kommt aufgrund der derzeitigen ungewissen Entwicklung der Finanzmärkte und der sehr nega-
tiven Performance in den letzten 2 Jahren gemäss Finanzkommission nicht in Frage. Ein Ren-
ditevergleich über die letzten Jahre liegt diesem Antrag bei.  
 
Sollte sich die Marktsituation stabilisieren und sich stabile positive Entwicklungstendenzen zei-
gen, so wird die Finanzkommission Anlagevorschläge erstellen und den Gemeinderat entspre-
chend informieren.  
 



 
 
 
Protokollauszug über die Sitzung des  
Gemeinderates vom 13. Mai 2009  

   11 

Empfehlung der Finanzkommission 
 
Die Finanzkommission empfiehlt den Kauf der „1.65% LLB Wandelanleihe 2006-2011 in 
Schweizer Franken“ von CHF 10 Mio.  
 
 
Dem Antrag liegen bei 
 
- Anlagevorschlag der LLB 
- Finanzanlagen Renditevergleich 
 
 
Antrag  
 
Der Kauf der „1.65% LLB Wandelanleihe 2006-2011“ im Betrag von CHF 10 Mio. wird geneh-
migt. 
 
 
Erwägungen  
 
Der Gemeinderat wird informiert, dass von der Anlage weiterer Gelder derzeit noch Abstand 
genommen wird. Die Verantwortung gegenüber den Steuerzahlern muss beachtet werden. Von 
den derzeit zur Verfügung stehenden CHF 40 Mio. werden CHF 10 Mio. in die Wandelanleihe 
investiert, CHF 10 Mio. in flüssigen Mitteln belassen, CHF 20 Mio. auf ein OERK-Konto depo-
niert. Die Finanzkommission hat den Auftrag, Alternativen zu suchen, will sich aber genügend 
Zeit dafür nehmen. 
 
 
Beschlussfassung  (einstimmig, 13 Anwesende) 
 
Der Antrag wird genehmigt. 
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93 Neues Layout für das Informationsmagazin 

Ausgangslage  
 
Das vierteljährlich erscheinende Informationsmagazin der Gemeinde ergänzt die elektronischen 
Medien Internet und Gemeindekanal mit ausführlichen Beiträgen zum Gemeindegeschehen 
sowie Artikeln über die Arbeit des Gemeinderats, der Kommissionen und der Verwaltung. Die 
Publikation ist in den vergangenen vierzig Jahren mehrmals optisch und inhaltlich verändert 
worden. Die letzte Anpassung erfolgte 2005 im Zusammenhang mit der Umsetzung des neuen 
Erscheinungsbildes der Gemeinde und beschränkte sich im Wesentlichen auf die grafische 
Gestaltung der Titelseite. 
 
Mit der Überarbeitung des Layouts und einem erweiterten Inhaltskonzept soll den Bedürfnissen 
der Einwohnerinnen und Einwohner nach einer attraktiven Aufbereitung der Gemeindeinforma-
tionen noch besser Rechnung getragen werden. Die neue Form entspricht dem CD der Ge-
meinde, nutzt aber stärker als bisher den Gestaltungsspielraum zur Vermittlung eines dynami-
schen Gesamteindrucks. Damit entspricht die Gemeinde einer Anregung der Arbeitsgruppe 
Standort Schaan, die sich in der Gemeindeinformation mehr Pfiff gewünscht hat. Das neue 
Layout gibt der Broschüre einen wirklichen Magazincharakter: einerseits durch das Format, an-
dererseits durch die geänderte Bildanordnung, den Weissraum und die Spaltenvarianten im 
Textbereich. 
 
Durch den Einbezug grosser Bilder können besondere Effekte erzielt werden. Der Bildanteil 
kommt den heutigen Lesegewohnheiten entgegen und gibt dem Magazin eine gewisse Gross-
zügigkeit. Beim Musterexemplar muss allerdings beachtet werden, dass die Bilder von der 
letzten Ausgabe verwendet wurden, die sich teilweise nicht für grossformatige Abbildungen eig-
nen. Bei den kommenden Ausgaben werden die Bilder gezielt für diese Form des Layouts auf-
genommen. Damit der Gemeinderat die neue Form des Magazins besser mit dem bisherigen 
Layout vergleichen kann, sind die Texte und Aufnahmen der letzten Ausgabe verwendet wor-
den. 
 
Das bestehende Inhaltskonzept wird mit neuen Themenbereichen ergänzt. So soll nach Mög-
lichkeit in jeder Ausgabe ein Beitrag über die Schaaner Wirtschaft bzw. über eine Unterneh-
mung oder eine Unternehmerpersönlichkeit enthalten sein. Ebenfalls ein fixer Bestandteil des 
Magazins ist jeweils ein Beitrag zu einem historischen Thema. Der Themenraster ist flexibler 
geworden und erlaubt beispielsweise auch ein Interview oder ein Porträt von Schaaner Persön-
lichkeiten (z.B. aus aktuellem Anlass ein Gespräch mit einem Schaaner Sportler oder Kunst-
schaffenden sowie Porträts von Schaaner Frauen auf Initiative des Gleichstellungsbüros). Mit 
dem neuen Konzept soll der Umfang von bisher 24 Seiten auf 36 Seiten ansteigen. 
 
Aufgrund der Ausrichtung des Magazins ergeben sich unterschiedliche thematische Schwer-
punkte, die bei der angestrebten abwechslungsreichen Aufmachung berücksichtigt werden. Um 
diese Philosophie des Magazins auf den Punkt zu bringen, erhält das Magazin den Namen 
„Blickpunkt Schaan“. Im „Blickpunkt“ stehen Themen, Institutionen und Gremien, Anlässe und 
Personen, die in irgendeiner Form mit Schaan zu tun haben. Die Beibehaltung und optische 
Hervorhebung des bisherigen Namens „Schaan“ gewährleistet Kontinuität und gibt der Bro-
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schüre einen zeitgemässen Touch. Viele Gemeinden und Städte verwenden ebenfalls ihren 
Namen als Hauptelement auf der Titelseite. 
 
Durch den grösseren Umfang der Broschüre erhöhen sich die Produktionskosten. Für Druck, 
Grafik und Fotos liegen die heutigen Kosten für vier Jahresausgaben mit 24 Seiten bei knapp 
80'000 Franken. Die vorgeschlagene neue Fassung mit 36 Seiten kommt auf jährlich rund 
100'000 Franken zu stehen. Mit diesen Mitteln erhält Schaan ein ansprechenderes Gemeinde-
magazin für die Bevölkerung. Darüber hinaus wird mit dem neuen Konzept auch das Standort-
marketing der Gemeinde besser unterstützt, weil mit dem Magazin über den eigentlichen Zweck 
der Informationsvermittlung hinaus auch Imagebildung betrieben werden soll. 
 
 
Dem Antrag liegen bei:  
 
Letzte Ausgabe des Informationsmagazins und eine Umsetzung des Inhalts auf der Grundlage 
des neuen Layouts. Die Bildmotive und auch die Texte in den ergänzenden Abschnitten sind 
nicht verbindlich, sondern sollen lediglich den Charakter der neuen Gestaltungselemente auf-
zeigen. Ebenfalls beigelegt ist eine Übersicht der Titel von den Informationsbroschüren der 
Gemeinden. 
 
 
Antrag  
 
Der Gemeinderat genehmigt das neue Layout des Gemeindemagazins und einen Nachtrags-
kredit von CHF 10'000.-- auf den Voranschlag 2009. 
 
 
Erwägungen  
 
Egon Gstöhl, Gemeindesekretariat, informiert den Gemeinderat: 
 
- Durch den Vorabzug konnte ein guter Vergleich altes / neues Layout gewonnen werden. 

Für das neue Layout werden andere Bilder (mehr Bilder, grössere Bilder) notwendig sein. 
- Die letzte Überarbeitung ist vor sechs Jahren vorgenommen worden, 2005 wurden leichte 

Anpassungen gemacht. Es besteht Verbesserungspotenzial. Zudem hat die Arbeits-
gruppe Standort Schaan mehr „Pfiff“ für das Info-Magazin bzw. in der Kommunikation 
generell angeregt. 

-. Es geht nicht nur um eine grafische, sondern auch um eine inhaltliche Anpassung. Durch 
das neue Layout soll das Magazin attraktiver wirken (grössere Bilder, Themen umfassen-
der bearbeiten). 

- Das Magazin soll u.a. die Entwicklung im Zentrum begleiten. Es soll eine „landesweite 
Schaan-Werbung“ ermöglichen. 

- Die Magazine der anderen Gemeinden sind alle im ähnlichen „braven“ Stil gehalten. Das 
Schaaner Magazin kann „frecher“ sein und sich dadurch abheben. 

- Inhaltlich kann der bisherige Rahmen erhalten bleiben. Zusätzlich sollen wirtschaftliche 
und historische Themen breiteren Raum erhalten.  
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Während der Diskussion mit Egon Gstöhl werden folgende Punkte erwähnt: 
 
- Ein Gemeinderat stellt fest, dass der neue Name „Blickpunkt“ gefalle. Damit werde der 

Fokus auf Schaan gelenkt. 
- Dazu wird ergänzt, dass allein der Name „Schaan“ schwierig umzusetzen sei, obwohl eine 

solche Bezeichnung absolut im Trend liege. 
- Ein Gemeinderat erwähnt zum Papier, dass das bisherige Papier ihn wegen seiner Griffig-

keit angesprochen habe, das neue sei glänzender und glatter. 
 Es wird erwähnt, dass auch dieses neue Papier zertifiziert ist, d.h. alle Umweltschutzstan-

dards erfüllt. Mit dem matten Papier sind die Bilder jeweils auch sehr matt, mit dem neuen 
Papier ist optisch mehr möglich. Mit mehr Bildern, wie vorgeschlagen, sollte eher ein 
glänzendes Papier gewählt werden.  

- Ein Gemeinderat fragt, ob das Füllen von mehr Seiten kein Problem sei. 
 Dies wird bejaht. Bisher war eher zu viel Material vorhanden, d.h. es musste gekürzt wer-

den. Es sollen keine „Bilderserien“ entstehen, auch keine zu langen Texte.  
 An die Kommissionen und Vereine wird appelliert, sich mit Inhalten zu melden, Platz ist 

vorhanden. 
- Diese Anregung wird positiv aufgenommen. Es sollen nicht nur allgemeine Berichte ge-

schrieben werden, sondern Informationen auch aus den Kommissionen sind wichtig.  
- Die Gemeinderäte und die Kommissionen werden durch das Gemeindesekretariat künftig 

über die Terminplanung (Redaktionsschluss) informiert. 
- Schön wäre ausserdem, Reaktionen aus der Bevölkerung einfliessen lassen zu können. 
- Es wird festgehalten, dass bislang noch nie Inhalte abgelehnt wurden. Allenfalls mussten 

aus Platzgründen Verschiebungen vorgenommen werden. 
- Die Gemeinderäte werden gebeten, bis 10. Juni 2009 Berichte für den Jahresbericht ab-

zugeben. 
 Ein Gemeinderat erwähnt, dass für verschiedene Kommissionen eine solche Berichter-

stattung schwierig sei, wie z.B. für die Forstkommission.  
 Diese Jahresberichterstattung soll allenfalls überdacht werden. 
 
 
Während der Diskussion ohne weitere Anwesende werden folgende Punkte erwähnt: 
 
- Ein Gemeinderat fragt, ob der zusätzliche Zeitaufwand für die Redaktion schon im Budget 

beinhaltet sei. 
 Dazu wird festgehalten, dass Egon Gstöhl mit 50 Stellenprozenten angestellt sei. In dieser 

Zeit sei die Arbeit zu erledigen, eine Erhöhung der Anstellung sei nicht geplant. Es werde 
aber auch auf bereits geschriebene Beiträge der Kommissionen gehofft. Zudem könne 
Irene Heeb weiter in die Magazin-Erstellung einbezogen werden. 

 Der Nachtragskredit auf das Budget 2009 genüge auf jeden Fall. Die Offerte der bvd, 
Buch- und Verlagsdruckerei, sei im erwarteten Rahmen, die fotografischen Leistungen er-
geben keine Kostenänderungen. Die Budgetierung erfolgt zudem ohne Lohnkosten. 

- Es wird erwähnt, dass eine Ausweitung der Seitenzahl doch mehr Kosten verursache. 
 Dazu wird geantwortet, dass die Erstellungskosten lange bei rund CHF 60'000.-- lagen, 

durch Preisanpassungen bei der Produktion sind diese in den letzten Jahren auf rund 
CHF 80'000.-- gestiegen. Die zusätzlichen CHF 20'000.--sind durch den grösseren Um-
fang bedingt. 
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- Der Aufwand von Egon Gstöhl (Stunden, Lohnkosten) für das Magazin kann auf Wunsch 
geliefert werden. Es wird jedoch festgehalten, dass solche detaillierten Aufschlüsselungen 
bei einem Markt o.ä. auch nicht aufgeführt werden.  

- Es wird als gut bezeichnet, dass mehr Inhalt möglich ist, und dass die Kommissionen sich 
mehr einbringen können. Damit kann die Vielfalt des Dorflebens besser geschildert wer-
den. 

 
 
Beschlussfassung  (einstimmig, 13 Anwesende) 
 
Der Antrag wird genehmigt. 
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94 300 Jahre Oberland: Konzept, Vorgehen 

Ausgangslage  
 
Nicht ohne Not wurde die Grafschaft Vaduz von den Hohenemsern anno 1712 an das Haus 
Liechtenstein verkauft. Mit diesem Erwerb erlangte das Haus Liechtenstein, unter S.D. Fürst 
Johann Adam (13 Jahre nach dem Kauf des Unterlandes) den lange angestrebten Sitz und die 
Mitsprache im Reichsfürstenrat und etwas später im Reichstag. Das Reichsfürstentum Liech-
tenstein war damit der 343. Mitgliedstaat des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. 
Für das Fürstentum Liechtenstein stellte der Erwerb der Grafschaft Vaduz jenen wesentlichen 
staatspolitischen Akt dar, der die Gründung der "modernen" Nation Liechtenstein bedeutete. Die 
Besonderheit ist auch darin zu finden, dass im Akt der "Huldigung" die besonders enge Ver-
knüpfung von Fürstenhaus und Volk manifestiert wird. Es war damals und ist heute noch Aus-
druck der "Willensnation". 
 
Die Feierlichkeiten sollen folgende Ziele verfolgen: 
 
- Präsentation von Fakten, um das historische Wissen und Bewusstsein der Bevölkerung 

zu schärfen. 
- Historische Neubeurteilung und Auseinandersetzung mit der Gründerzeit des Fürstentums 

Liechtenstein. 
- Schaffung gemeinsamer Werte und Identitäten, um die Vielfalt in der Einheit zu stärken. 
 
In der Konzeptstudie (S. 18 f.) werden verschiedene Möglichkeiten der Begehung dieses Jubi-
läums aufgelistet. Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sollte durch 
das OK dann letztendlich festgelegt werden. Des Weiteren enthält die Konzeptstudie einen gro-
ben Zeitplan (S. 23 L), in dem die wesentlichen Schritte des Ablaufs enthalten sind. 
 
Das Konzept wurde den Gemeindevorstehern des Oberlandes an einer Sitzung vom 11. De-
zember 2008 vorgestellt. Von Seiten der Vorsteher besteht dahingehend Einigkeit, dass eine 
Konzentration der Feierlichkeiten auf einige wenige Anlässe erfolgt. Aus Sicht der Vorsteher 
wäre die Durchführung eines "Festspiels" auf der Schlosswiese, dem Einbezug des Peter-Kai-
ser-Platzes (anlässlich der 150 Jahre Landtag), und die Gestaltung des 15. August 2012 als 
interkommunale Begegnung wünschenswert und durchaus ausreichend. So müssten keine 
lokalen Festivitäten organisiert werden.  
 
Mit diesem Ansatz bestünde für die Gemeinden immer noch die Möglichkeit, je nach Interesse, 
lokale Anlässe zu organisieren und durchzuführen. Diese sollten aber mit dem OK abgespro-
chen und koordiniert werden. Neben den eigentlichen Festivitäten sollte das Jubiläum 2012 
aber auch einen nachhaltigen Nutzen generieren. Insbesondere wird daran gedacht, für die 
Schulen Lehrmittel oder multimediale Präsentationen zu gestalten, das Jahr für Projektarbeiten 
und I oder besondere Ausstellungen in Museen zu nutzen. Die finanzielle Dimension des Pro-
jektes ist mit dem jetzigen Wissensstand noch nicht abschätzbar. In der Konzeptstudie (S. 21) 
ist ein Kostenschlüssel von 50 % Land, 50 % Gemeinden, aufgeteilt im Verhältnis zu den 
Wohnbevölkerungszahlen, vorgeschlagen. Wichtig ist aber, dass sich die Gemeinden des 
Oberlandes über den Verteilschlüssel einig werden, unabhängig der effektiven Kosten. 
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Am 15. Januar 2009 hat eine Sitzung der Oberländer Gemeindevorsteher mit S.D. Fürst Hans-
Adam II. von und zu Liechtenstein und S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein sowie dem 
damaligen Regierungschef Otmar Hasler stattgefunden. Dazu aus dem Protokoll: 
 
S.D. Fürst Hans-Adam II. sieht die grösste Herausforderung für diese Feierlichkeiten darin, die 
Erwartungen der Bevölkerung erfüllen zu können. Er würde eine Feier, die mit "vornehmer Zu-
rückhaltung" geplant wird, einem grossartigen und protzigen Event vorziehen. Auch sollte be-
achtet werden, dass die Feierlichkeiten nicht über einen zu langen Zeitraum dauern und die 
einzelnen Veranstaltungen in sich die "Geduld der Anwesenden" nicht überstrapazieren. Diese 
Aspekte sollten in die Rahmenbedingungen und Grundüberlegungen in das Konzept mitein-
fliessen. 
 
S.D. Erbprinz Alois betont, dass die Feierlichkeiten zu 200 Jahre Souveränität nach wie vor 
emotional negativ behaftet sind. Schon aus diesem Grund sollte die Anzahl der Anlässe und 
Orte beschränkt werden. Es ist besser ein bis zwei Grossanlässe zu haben, als eine Vielzahl 
kleiner Anlässe. Regierungschef Otmar Hasler betont ebenfalls die Konzentration der Feier auf 
wenige Anlässe und die Schaffung eines nachhaltigen Nutzens für die Bevölkerung. 
 
Dr. Alois Ospelt erkennt kein Problem darin, ein Festspiel auf dem Peter-Kaiser-Platz zu insze-
nieren, zumal es sich dabei um den alten Landsgemeindeplatz handelt und ihm so auch ein 
historischer Kontext zugeordnet werden kann. S.D. Fürst Hans-Adam II. regt an, das Festspiel 
nicht zu oft, aber dafür kostenlos anzubieten, da es ja auch schwierig sein wird, ungebetenen 
Gästen den Zugang zu verwehren. Dadurch würden auch eher mehr Besucher angelockt, zu-
mal das Angebot an Fest- und Freilichtspielen in der weiteren Region eher breit ist. 
 
Regierungschef Otmar Hasler bestätigt, dass die Regierung den Peter-Kaiser-Platz für eine 
derartige Nutzung bestimmt freigeben würde. Zum Abschluss der Diskussion fragt Bürgermeis-
ter Ewald Ospelt S.D. Fürst Hans-Adam II. ob er die Schirmherrschaft über diese Feierlichkeiten 
übernehmen würde. Der Landesfürst stimmt einer solchen Schirmherrschaft grundsätzlich zu. 
 
Regierungschef Otmar Hasler bestätigt auf Nachfrage, dass die Fürstliche Regierung das Pat-
ronat übernehmen würde und sich mit 50 % an den Kosten beteiligt, wie auch schon an frühe-
ren Jubiläumsfeierlichkeiten. 
 
S.D. Erbprinz Alois regt an, den Einbezug von ausländischen Gästen gering zu halten und falls 
doch gewünscht, den protokollarisch korrekten Weg einzuhalten. 
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Fazit: 
- Die Jubiläumsfeierlichkeiten sollen eher bescheiden gehalten werden und sich auf einige 

wenige Veranstaltungen konzentrieren; 
- S.D. Fürst Hans-Adam II. und die Fürstliche Familie übernehmen die Schirmherrschaft; 
- Die Fürstliche Regierung übernimmt das Patronat und beteiligt sich zu 50 % an den Kos-

ten; 
- Ein Festspiel wird begrüsst, nicht aber auf der Schlosswiese; 
- Der Staatsfeiertag kann zur Darstellung und zur Zusammenkunft der Gemeinden genutzt 

werden, jedoch ist kein Umzug vorzusehen; 
- Eie Jubiläumsfeierlichkeiten sollen einen nachhaltigen Nutzen für die Bevölkerung und die 

Schüler stiften. 
 
Liechtenstein Tourismus hat ein Angebot zur Projektleitung erstellt, welchem die Oberländer 
Gemeindevorsteher zugestimmt haben. Auszug aus diesem Angebot: 
 
 
Phase I: Ausarbeitung eines Konzeptes 
 
Organisation 
Es wird empfohlen, ein Organisationskomitee einzusetzen. Dieses bildet die strategische Lei-
tung des Jubiläums und handelt im Auftrag der Vorsteher des Oberlandes und des Landes 
Liechtenstein. Mit dem Einbezug des Landes im Organisationskomitee wird u.a. der Zielsetzung 
Rechnung getragen, dass sich das Fürstentum Liechtenstein in noch festzulegendem Umfang 
an den Kosten und der Umsetzung des Konzeptes beteiligt. 
 
Die Projektleitung ist für die operative Leitung und den damit verbundene Aufgaben in der Vor-
bereitung, Durchführung und Abschluss des Jubiläums gemäss den Vorgaben des Organisa-
tionskomitees zuständig. Mit der personellen Zusammensetzung des Organisationskomitees 
sollen mehrere Zielsetzungen erfüllt werden: 
- Vertretung der Interessen der Gemeinden des Oberlandes 
- Vertretung der Interessen des Landes Liechtenstein 
- Direkter Zugang zu Gemeinde- und Landesbehörden 
- Verfügbarkeit von spezifischem Know-how 
- Schaffung von Synergien und Nutzung der kurzen Wege 
 
Vorschlag Zusammensetzung OK 
 
Hauptort Vaduz: Bürgermeister (OK-Präsident) 
Historiker: z.B. auf Vorschlag Historischer Verein 
Bereich Kultur: Delegierte(r) der Kulturstiftung Liechtenstein 
Bereich Kommunikation: Delegierte(r) der neuen Sektion der Wirtschaftskammer 
Schulamt: Delegierte(r) des Schulamtes 
Stiftung Image Liechtenstein: Geschäftsführer 
OK Staatsfeiertag: Delegierte(r) des OKs 
 
Bei den Delegierten muss es sich nicht um politische Mandatsträger handeln. Vielmehr sollten 
diese über bestimmte Fachkenntnisse oder um eine gute Vernetzung innerhalb der Gemeinde 
bzw. des Landes etc. verfügen. Dieses Komitee sollte baldmöglichst eingesetzt werden und der 
Projektleitung zur Verfügung stehen. 
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Phase II: Umsetzung des Konzepts 
 
Kosten: 
Hier gilt es zu unterscheiden zwischen den Kosten für die Projektleitung für die Phasen I und II 
und den Kosten für die Umsetzung des Jubiläumsprogramms. 
 
Phase I:  
Die Projektleitung wird mit CHF 150.00 pro Stunde offeriert. Für die Phase I wird ein Stunden-
aufwand von 150 Stunden bzw. CHF 22'500.-- exkl. MwSt. veranschlagt. Hierbei handelt es sich 
um ein Kostendach, welches nicht überschritten wird. 
 
Phase II: 
Der Stundenaufwand für die Phase II (Projektleitung und -umsetzung / Reporting / Controlling) 
lässt sich erst in Zusammenhang mit der Erstellung des detaillierten Jubiläumsprogramms und 
der Organisationsstruktur feststellen. Hierzu wird dem Auftraggeber eine detaillierte Offerte 
(allenfalls ebenfalls Kostendach) unterbreitet werden. 
 
Es wird empfohlen, für die Phase II zur Umsetzung von Teilprojekten externes Umsetzungs-
Know-how beizuziehen. Die entsprechenden Vergaben erfolgen in Abstimmung mit der Ab-
stimmung mit dem Organisationskomitee und aufgrund eines transparenten Vergabeverfahrens. 
 
 
Dem Antrag liegen bei:  
 
- Konzeptstudie „Aktivitäten, Feierlichkeiten, Anlässe zum historischen Jubiläum 1712-

2012. 300 Jahre Liechtensteiner Oberland 2012.“ 
- 300 Jahre Oberland: Angebot Liechtenstein Tourismus 
 
 
Antrag  
 
Der Gemeinderat stimmt dem Konzept und dem Angebot zu. Die notwendigen Kosten sind im 
üblichen Verfahren zu budgetieren, der Gemeinderat ist auf dem Laufenden zu halten. 
 
Erwägungen  
 
Ein Festspiel auf der Schlosswiese ist aus logistischen Gründen nicht möglich. Die gewünschte 
Nachhaltigkeit soll z.B. über ein Schulbuch erreicht werden. 
 
Die Kosten sind noch nicht definiert. Die Kosten von CHF 6 Mio. für 200 Jahre Souveränität 
werden aber nicht annähernd erreicht. Ein Schauspiel verursacht jeweils Kosten von rund CHF 
800'000.-- / 1 Mio.. Es soll ein Konzept erstellt werden, aus welchem die Kosten errechnet wer-
den können. Der endgültige Beschluss wird erst dann gefällt. 
 
 
Beschlussfassung  (einstimmig, 13 Anwesende) 
 
Der Antrag wird genehmigt. 
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95 Anhörung zur Bodenverbesserungsverordnung BVV -  
Stellungnahme 

Ausgangslage  
 
Das neue Landwirtschaftsgesetz (LGBl. 2009 Nr. 42) wird am 1. Juli 2009 in Kraft treten. Im 
Rahmen der Ausarbeitung der Vollzugsbestimmungen sind auch die rechtlichen Grundlagen 
der Bodenverbesserung neu zu ordnen, die bisher unter dem Bodenverbesserungsgesetz 
(LGBl. 1982 Nr. 20 LR 214.14) geregelt sind.  
 
Im Bereich der Bodenverbesserungen sind die Gemeinden die direkten Ansprechpartner der 
Vollzugsbehörde Landwirtschaftsamt, weshalb die Gemeinde Schaan zur Stellungnahme im 
Rahmen der Anhörung der Bodenverbesserungsverordnung BVV eingeladen wurde.  
Die Förderung der Gesamtmelioration (insbes. die Neuordnung von Grundeigentum) ist im Ent-
wurf der BVV nicht mehr vorgesehen. Seit vielen Jahren wurde keine Gesamtmelioration mehr 
durchgeführt. Zudem haben die Abklärungen ergeben, dass dazu kein Bedarf besteht.  
Die Landwirtschaftskommission hat sich im Rahmen der Vernehmlassung zum Landwirt-
schaftsgesetz bereits intensiv mit der Materie auseinandergesetzt. In der Stellungnahme hat sie 
sich u.a. auch zum Bereich der Bodenverbesserungen geäussert und dazu folgendes fest-
gehalten.  
 
Die Überlegungen der Regierung zur Aufhebung des Gesetzes über Bodenverbesserungen 
sind nachvollziehbar. Allerdings ist zuwenig klar beschrieben, ob die Erstellung von Drainagen 
auch in Zukunft unterstützt wird und in welchem Rahmen. Das bisherige System betreffend die 
Erstellung der Drainagen sollte nicht geändert werden. Drainagen stellen eine wichtige Grund-
voraussetzung für die effiziente Landbewirtschaftung dar. Welche Änderungen sind in der Aus-
führungsverordnung zu Art. 43 LWG zu erwarten? Ist beabsichtigt, die einzelnen Vollzugsauf-
gaben der Gemeinden, die das Gesetz über Bodenverbesserungen vorsieht, beizubehalten, 
oder soll der Vollzug künftig gänzlich bei der Regierung liegen? Welches sind die Gründe, wa-
rum in Art. 43 LWG gegenüber dem Gesetz über Bodenverbesserung ein tieferer Beteiligungs-
satz festgelegt wird?  
 
 
Erwägungen  
 
Der Entwurf der BVV berücksichtigt die in der Stellungnahme zum Landwirtschaftsgesetz dar-
gelegten Anliegen weitgehend. In den folgenden Punkten sind aus Sicht der Landwirtschafts-
kommission allerdings Präzisierungen oder Änderungen nötig.  
 
Grundsätzlich kommt die besondere Bedeutung der Bodenfruchtbarkeit und –ertragsfähigkeit zu 
wenig zum Ausdruck. Nachdem sich Liechtenstein in der Agrargesetzgebung klar zu einer bo-
denabhängigen Landwirtschaft bekennt hat, ist der Boden der wichtigste Produktionsfaktor. 
Dem Schutz der Bodenqualität und -ertragsfähigkeit kommt daher eine besondere Rolle zu. So 
sind Massnahmen zur Erhaltung, Wiederherstellung oder zur Verbesserung der Ertragsfähigkeit 
für die langfristige Sicherung der Produktionsgrundlage zur Nahrungsmittelherstellung von  
übergeordnetem öffentlichem Interesse. Diese Sichtweise kommt im Verordnungsentwurf (Art. 3 
Grundsätze) zu wenig zum Ausdruck und ist zu ergänzen bzw. zu präzisieren.  
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Aufgrund der Bedeutung der nach dieser Verordnung vorgesehenen Massnahmen dürfen die 
Rahmenbedingungen nicht so gesetzt werden, dass Bodenverbesserungen infolge der Kosten-
situation nur noch von Gemeinden durchgeführt werden. Zur Erreichung des ursprünglichen 
Zieles ist es erforderlich, dass sich auch private Bodeneigentümer an Bodenverbesserungs-
projekten beteiligen. Sonst besteht die Gefahr, dass die Durchführung wichtiger Bodenverbes-
serungsprojekte aus Kostengründen blockiert wird.  
 
Betreffend die Höhe der Förderungsleistungen ist zur heutigen Regelung eine Reduktion vorge-
sehen. Im Bericht und Antrag wurde dies nicht ausgeführt, weshalb sich hier die Frage nach 
den Gründen dieser Beitragsreduktion stellt. Bisher wurden die Vorprojektkosten vollumfänglich 
vom Land übernommen (Art. 8 BVG Nr. 214.14). Neu sollen die Vorprojektkosten nur noch zu 
50 Prozent vom Land übernommen werden. Es wird befürchtet, dass dadurch das für das Ver-
fahren notwendige Vorprojekt nicht mehr erstellt wird – gerade bei privatrechtlichen Träger-
schaften – und deshalb weniger Bodenverbesserungen durchgeführt werden. Dies ist kontra-
produktiv und deshalb dahingehend anzupassen, dass nach erfolgter Genehmigung des Vor-
projektes die restlichen 50 Prozent der Vorprojektkosten in die Gesamtprojektkosten aufge-
nommen werden können. Somit würden gemäss Kostenschlüssel in Art. 14 Abs. 2 50 bzw. 60 
Prozent der verbleibenden Kosten vom Land übernommen. Folglich würde der Beitragssatz für 
die Vorprojektkosten 75 bzw. 80 Prozent anstelle der vorgeschlagenen 50 Prozent betragen. 
Dies lässt sich auch dahingehend rechtfertigen, da die Anforderungen an die Ausführung des 
Vorprojektes hoch sind. Zudem ist die Erbringung von zusätzlichen ökologischen Leistungen 
vorgesehen (Art. 4, 5, 11), was zu einer weiteren Kostenerhöhung führt.  
 
Betreffend das vorgesehene Verfahren besteht die Meinung, dass dieses aufwändig, ineffizient 
und Kosten treibend ist. So wird für die Einreichung des Vorprojektes bereits eine Trägerschaft 
verlangt. Aus der Verordnung sind die Anforderungen an die Trägerschaft nicht ersichtlich. In 
der Vorprojekt-Phase soll auf Formalitäten betr. die Trägerschaft verzichtet werden. Solange die 
Realisierung eines Projektes nicht beschlossen ist, dürfen keine zusätzlichen Kosten für die 
Gründung einer Trägerschaft entstehen. Zudem müssen die Anforderungen an die Trägerschaft 
im Verhältnis zum Projektumfang stehen. Z.B. muss es bei einem auf drei Parzellen mit ver-
schiedenen Eigentümern durchgeführten Rekultivierungsprojekt ausreichen, wenn alle drei Ei-
gentümer das Gesuch unterschreiben. Vertragliche Vereinbarungen oder gar ein Zusammen-
schluss in einer rechtsfähigen juristischen Person oder einer Kollektiv- oder Kommanditgesell-
schaft würde dabei zu weit führen wie auch die Vorlage von Reglementen, wie dies in Art. 13 
Abs. 2 vorgesehen ist. Ebenso wichtig ist die Sicherstellung eines einfachen und schnellen 
Verfahrensablaufes, was gerade bei Rekultivierungsprojekten mit einer kurzen Vorlaufzeit not-
wendig ist. Es muss sichergestellt sein, dass es für kleinere Projekte ein vereinfachtes Verfah-
ren gibt, welches innerhalb einer Monatsfrist durchgeführt werden kann.  
 
Das Landwirtschaftsgesetz sieht als Förderungsberechtigte in Art. 31 Grundeigentümer und  
–besitzer vor. Die Unterscheidung wird dahingehend verstanden, dass auch Pächter bzw. Be-
wirtschafter (Grundbesitzer) förderungsberechtigt sind und als Antragsteller auftreten können. 
Der Verordnungsentwurf unterscheidet auch zwischen Grundeigentümern und Grundbesitzern. 
Allerdings ist nicht ersichtlich, ob Grundbesitzer (Pächter und Bewirtschafter) generell 
förderungsberechtigt sind oder nur in bestimmten Fällen als Antragsteller auftreten kön-
nen. Diesbezüglich ist eine Präzisierung nötig.  
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Das in Art. 17 vorgesehene Verbot der Zweckentfremdung wird grundsätzlich begrüsst. Betref-
fend die Festlegung der typischen Lebensdauer von verbesserten Grundstücken gemäss Abs. 3 
ist eine differenzierte Betrachtung betreffend die Abschreibung der Investition nötig. In be-
stimmten Fällen ist eine 20-jährige Frist zu lange (bei einfachen Bodenverbesserungsmass-
nahmen ausserhalb der Landwirtschaftszone).  
 
Ergänzend zu diesen inhaltlichen Punkten wird auf die Übersicht zum Verordnungsentwurf hin-
gewiesen, welche nicht mit dem Verordnungsentwurf übereinstimmt. So sind die Titel der Art. 6 
und 17 unterschiedlich und zudem fehlen die in der Übersicht aufgeführten Art. 9, 20 und 22.  
 
 
Antrag 
 
Die Landwirtschaftskommission empfiehlt dem Gemeinderat, die oben aufgeführten Hinweise, 
Anregungen und Änderungsvorschläge in die Stellungnahme aufzunehmen. 
 
 
Erwägungen  
 
Ein Gemeinderat fragt, wie die Erhöhung der Bodenertragsfähigkeit vorgenommen wird. 
 
Dazu wird geantwortet, dass dies relativ einfach möglich ist durch geeignete Rekultivierungs-
massnahmen, wie z.B. Ausbringen von Rüfeschlamm und Vermischen mit dem bestehenden 
Boden. Der Boden muss danach allerdings geschützt werden. 
 
Ein Gemeinderat erwähnt, dass es verschiedene Landwirte gebe, welche diesen Empfehlungen 
nicht folgen. Dazu wird erwidert, dass es Schutzvorschriften (Umgang mit dem Boden, Frucht-
folge, Begrünung) gebe, die durch das Landwirtschaftsamt überwacht werden. Sicher gebe es 
wie überall Auswüchse, Vollzugsorgan sei aber das Land, die Gemeinde könne nur Hinweise 
geben. 
 
Wichtig ist, dass die Drainagebeiträge nicht gekürzt werden.  
 
 
Beschlussfassung  (einstimmig, 13 Anwesende) 
 
Der Antrag wird genehmigt. 
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96 Schulanlage Resch – Umbau Saaltrakt, Machbarkeit s-
überprüfung / Projekt- und Kreditgenehmigung 

Ausgangslage 
 
Das Projekt von 1972 für den Neubau der Schule Resch sah eine Schulaula mit angegliederter 
Bibliothek vor. Um während der Renovation der Pfarrkirche einen geeigneten Ersatz zur Verfü-
gung zu haben, wurde anstelle einer angemessen grossen Schulaula ein Mehrzwecksaal mit 
ca. 900 m2 Fläche errichtet, der sich dann zum „Gemeindesaal“ entwickelt hat, wenngleich die 
erforderlichen Nebenräume wie Foyer, Garderoben, ausreichend viel Toiletten und insbeson-
dere die Parkplätze gefehlt haben. 
Der Resch-Saal stand wohl der Schule zur Verfügung, war jedoch nicht als eigentliche Schul-
aula nutzbar. Für den Umbau und die Sanierung des Schul- und Gemeinschaftszentrums wurde 
im Saal mit einer Holzkonstruktion ein Klassenprovisorium errichtet, das sich recht gut bewährt 
hat und derzeit vom Land Liechtenstein für das 10. Schuljahr gemietet wird. Der vorgesehene 
„Aula-Ersatz“ in Form des „Singsaals“ hat sich nur bedingt bewährt, da dieser Raum von der 
Grösse, Höhe wie auch der Fluchtwegsituation nicht für eine grössere Menschenansammlung 
geeignet ist. 
Zudem haben sich durch die Umstrukturierungen im Schulbereich, die Tagesschule wie auch 
die geplante Tagesstruktur zusätzliche Raumbedürfnisse ergeben, sodass ein Ausbau des 
Saalgeschosses zu einer „Schulaula“, Räumlichkeiten für Tagesstrukturen sowie eine Reihe 
erforderlicher Zusatz-Unterrichtsräume in Angriff genommen werden müssen. 
Im Rahmen der Bedarfsabklärungen wurden verschiedene Machbarkeitsüberlegungen ange-
stellt. Ein Lösungsansatz sah eine Adaption des bestehenden Klassenprovisoriums vor und 
liess eine recht gute Abdeckung der mittelfristigen Raumbedürfnisse erwarten. Der Gemeinde-
rat hat am 22.10.2008, Trakt. Nr. 238, beschlossen, dieses Konzept bis zur Bauprojektreife 
ausarbeiten zu lassen, um einerseits die technische Machbarkeit und andererseits die zu er-
wartenden Kosten abzuklären. 
 
Der Kostenvoranschlag lässt Kosten von CHF 2'900'000.-- erwarten. Im Budget 2009 resp. in 
der mittelfristigen Investitionsplanung wurden auf Grundlage einer Grobkostenschätzung total 
CHF 2'750'000.-- für dieses Projekt reserviert (2009 CHF 250'000.--, 2010 CHF 2'500'000.--). 
 
Gemäss Grobterminplan ist vorgesehen, die Architekturleistungen weiter voran zu treiben, da-
mit frühzeitig mit der Ausführungsplanung und Ausschreibung der verschiedenen Gewerke ge-
startet und mit der Umsetzung des Bauvorhabens rechtzeitig begonnen werden kann. Der Be-
zugstermin ist auf den Beginn des 2. Semesters des Schuljahres 2010/2011 geplant. 
 
Das vorliegende Projekt vermag bezüglich Nutzungsmöglichkeiten, Ökonomie, Ökologie und 
Architektur zu überzeugen. Es wird daher vorgeschlagen, dass die zur Weiterbearbeitung erfor-
derlichen Architekturleistungen (Teilleistungen Architektur, Projektcontrolling, Bauleitung) mit 
einem gemäss Kostenvoranschlag zu erwartenden Aufwand in der Grössenordnung von ge-
samthaft CHF 280'000.-- aufgeteilt und folgendermassen vergeben werden: 
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Teilleistungen Architektur: 
Direktvergabe vorbehaltlich der Honorareinigung an das Büro Frick Architekten AG, Schaan. 
 
Teilleistungen Projektcontrolling: 
Direktvergabe vorbehaltlich der Honorareinigung an das Büro Bau-Data AG, Schaan. 
 
Teilleistungen Bauleitung: 
alle in Schaan ansässigen Architekturbüros werden zur Offertstellung eingeladen 
 
Es ist grundsätzlich auch möglich, alle Teilbereiche einzeln oder in einem Gesamtpaket auszu-
schreiben, jedoch wird dies aufgrund der Sachlage als nicht zielführend erachtet. 
 
Dem Antrag liegt zum Studium die Projektmappe des Büros Frick Architekten AG bei. Architekt 
Florin Frick stellt anlässlich der Sitzung das Projekt inkl. Kostenvoranschlag vor. 
 
 
Dem Antrag liegt bei: 
 
- Projektmappe, Frick Architekten AG vom April 2009 
 
 
Antrag 
 
1. Das Projekt Umbau Saaltrakt wird auf Grundlage der Machbarkeitsüberprüfung des Büros 

Frick Architekten AG, Schaan, genehmigt und ein Verpflichtungskredit von CHF 
2'900'000.-- bewilligt. 

 
2. Die Teilleistungen Architektur werden vorbehaltlich der Honorareinigung an das Büro 

Frick Architekten AG, 9494 Schaan, vergeben. 
 
3. Die Teilleistungen Projektcontrolling werden vorbehaltlich der Honorareinigung an das 

Büro Bau-Data AG, 9494 Schaan, vergeben. 
 
4. Für die Teilleistungen Bauleitung werden alle in Schaan ansässigen Architekturbüros zur 

Offertstellung eingeladen. 
 
 
Erwägungen 
 
Florin Frick, Frick Architekten, informiert den Gemeinderat mit folgenden Folien: 
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Bei der Präsentation werden folgende Punkte erwähnt: 
 
- Für die Beleuchtung des Innenbereiches werden neue Oblichter erstellt. Damit werden die 

Flächen besser nutzbar. 
- Die bisherige Aula ist eine Notlösung und kann nur beschränkt genutzt werden (Brand-

schutz, Fluchtwege). Der Bedarf nach einer „richtigen“ Aula ist vorhanden. Es ist ideal, 
wenn der Raum multifunktional genutzt werden kann. 

- Die Räumlichkeiten können für Tagesstrukturen als Mensa und als Aufenthaltsraum ge-
nutzt werden. Ausserdem können ein Experimentierraum, Bibliothek und andere „Neben-
räume“ eingerichtet werden. 

- Im oberen Bereich können wegen der Aulanutzung keine fixen Nutzungen eingeplant wer-
den. Deshalb werden dort flexible Nebenräume / Zusatznutzungen vorgesehen. 

- Die Aula kann, je nach Bestuhlung, rund 380 Personen fassen. 
- Durch flexible Wände kann ein Mehrzweckraum statt einer reinen Aula entstehen. 
- Die Sicherheit im Bereich Brandschutz, Fluchtwege und Erdbeben ist gewährleistet. 
- Die bisherige Nottreppe im Aussenbereich ist sanierungsbedürftig und zu schmal. Sie wird 

abgerissen und durch eine neue Stahlkonstruktion in einem anderen Bereich ersetzt. 
 
Während der Diskussion mit dem Gemeinderat werden folgende Punkte erwähnt: 
 
- Die jetzigen Räume werden durch das 10. Schuljahr und das GZ Resch genutzt. Die Pri-

marschule (PS) nutzt in diesem Bereich keine Räume mehr. 
- Ein Gemeinderat hält fest, dass der Bereich Tagesstrukturen / ehemaliger Resch-Saal / 

Wohnheim Resch Klärungsbedarf habe. Er müsse abgesichert sein bei seiner Entschei-
dungsfindung. 
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 Dazu wird geantwortet, dass das Wohnheim Resch eine gewisse Anzahl Kinder über die 
Mittagszeit beherbergen könne. Wenn aber irgendwann rund 120 Kinder am Mittag anwe-
send sind, wird das Wohnheim Resch zu klein sein. In der Aula, die dann als Mensa die-
nen kann, wäre dies möglich. 

- Das Wohnheim Resch soll wegen seiner Atmosphäre so lange als möglich genutzt wer-
den. Die Aula kann in dieser Zeit anderweitig genutzt werden. Mit diesem Vorgehen ist es 
auf jeden Fall möglich, 120 Kinder zu verköstigen und zu betreuen. 

- Im Wohnheim Resch kann auch eine Kindertagesstätte u.ä. vorhanden sein.  
- Es ist wichtig, die Mittagsbetreuung möglichst rasch zu verbessern. Beim Mittagstisch des 

GZ Resch besteht eine Warteliste.  
- Die Aula kann unabhängig von den Tagesstrukturen erstellt werden.  
- Es ist richtig und wichtig, die Aula und das Wohnheim Resch miteinander zu betrachten 

und sinnvoll zu koordinieren. 
- Ein Gemeinderat stellt fest, dass im Konzept CHF 150'000.-- für eine Küche aufgeführt 

sind. Er fragt, ob eine solche Küche nicht schon im Wohnheim Resch bestehe. 
 Dazu wird geantwortet, dass die Essen eher durch das HPZ in das Wohnheim Resch ge-

liefert werden. Im Wohnheim bestehe zwar eine funktionierende Küche. Bei 120 Kindern 
könne aber kaum mehr selbst gekocht werden. Es wäre aber auch nicht gut, solch grosse 
Räume ohne Küche zu erstellen. 

- Die Botschaft ist klar: Die Primarschule ist erster Adressat für diese Aula. Die Räume kön-
nen aber auch durch Dritte benutzt werden, die dann eventuell auch selbst kochen kön-
nen. Es besteht damit auch die Möglichkeit für die Schule, z.B. bei einer Schulfasnacht 
selbst etwas zu kochen. 

- Die Küche ist kein „Luxus“, sondern wird zweckmässig eingerichtet. Die Anschlüsse sind 
von der ehemaligen Saalküche vorhanden, d.h. der Raum ist prädestiniert für eine solche 
Anlage. 

- Ein Gemeinderat erwähnt, dass auch beim SAL Gedanken zur Auslastung bestehen. So 
könnten doch auch hier abends öffentliche Anlässe o.ä. statt finden. Zudem können 
Schultheater, Chorproben etc. durchgeführt werden. Der Singsaal ist dafür zu klein und zu 
wenig hoch. 

- Der Raum wird auf jeden Fall der Primarschule angegliedert, d.h. der Kontakt erfolgt über 
die Schulleitung. Die Räume sind offen für andere, die Vermietung ist Sache der Primar-
schule. 

- Diese Möglichkeit besteht z.B. auch beim Liecht. Gymnasium. Die dortige Aula wird sehr 
gut genutzt, wobei hier die Möglichkeiten noch besser sein werden, z.B. für Tanz oder 
Ausstellungen. 

- Der Bedarf ist vorhanden, so z.B. durch das GZ Resch in Sachen Tanz. Es wird aber 
keine fixen Räume für Vereine oder das GZ Resch oder andere geben. 

- Bislang war es nie möglich, dass die gesamte Schule einen Anlass (Informationen o.ä.) 
miteinander durchführt.  

- Ein Gemeinderat stellt fest, dass das Konzept gut ist. Es wäre schade, wenn es nicht um-
gesetzt würde. 

- Für die Bühne bestehen Varianten mit mobilen Podesten. Die Nebeneingänge könnten als 
Umkleidebereich genutzt werden. Für die Beleuchtung werden einfache Schienen erstellt. 
Die Ansprüche sind sehr niedrig, die Technik soll selbst bedient werden können. Die Ein-
richtung wurde zusammen mit der Primarschule entwickelt und kann mit der bestehenden 
Bausubstanz gut bewerkstelligt werden. 

- Ein Gemeinderat regt an, dass auch das HPZ und die Realschule St. Elisabeth in Abspra-
che mit der Primarschule ebenfalls die Aula nützen können.  
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 Dazu wird geantwortet, dass die Schulleitung sicher ein offenes Ohr habe. Es solle kein 
riesiger, leerstehender Raum entstehen, sondern ein gut genutzter. 

 
Während der Diskussion ohne weitere Anwesende werden folgende Punkte erwähnt: 
 
- Der Unterhalt ist Teil des normalen Resch-Betriebes. Bislang zahlt das Land (10. Schul-

jahr) einen Anteil, die Arbeiten werden aber durch die Gemeinde Schaan erledigt und or-
ganisiert. 

- Der vom Gemeinderat gesprochene Betrag (CHF 85'000.--) für die Aufarbeitung dieses 
Konzeptes wurde nicht vollständig benötigt. 

- Ein Gemeinderat fragt, ob die Baumassnahmen mit der Primarschule geklärt wurden. Für 
ihn sei wichtig, dass das, was erstellt werde, im Sinne der Schule sei. 

 Dazu wird geantwortet, dass die Primarschule, der Gemeindevorsteher, der Schulrat und 
die Bauverwaltung einbezogen wurden. Der Vorschlag wurde von allen Seiten als sehr 
gut bezeichnet. Die Primarschule zeige sogar „riesige Begeisterung“. Wenn die Vor-
schläge umgesetzt werden, dann ist die Schule absolut zufrieden. Anpassungen würden 
nach derzeitigem Stand nur noch notwendig, wenn Änderungen im Schulsystem vorge-
nommen werden. 

 
 
Beschlussfassung   
 
1. Das Projekt Umbau Saaltrakt wird auf Grundlage der Machbarkeitsüberprüfung des Büros 

Frick Architekten AG, Schaan, genehmigt und ein Verpflichtungskredit von CHF 
2'900'000.-- bewilligt. 

 
2. Die Teilleistungen Architektur werden vorbehaltlich der Honorareinigung an das Büro 

Frick Architekten AG, 9494 Schaan, vergeben. 
 
3. Die Teilleistungen Projektcontrolling werden vorbehaltlich der Honorareinigung an das 

Büro Bau-Data AG, 9494 Schaan, vergeben. 
 
4. Für die Teilleistungen Bauleitung werden alle in Schaan ansässigen Architekturbüros zur 

Offertstellung eingeladen. 
 
 
Abstimmungsresultat  (13 Anwesende) 
 
1. einstimmig 
 
2. 11 Ja 
 
3. einstimmig 
 
4. 11 Ja 
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97 Rathaussaal – Umbau und Erdbebenertüchtigung / 
Projekt- und Kreditgenehmigung 

Ausgangslage 
 
Für das Projekt Rathaussaal - Umbau und Erdbebenertüchtigung wurde der finanzielle Aufwand 
im Zuge der Budgetierungen bis anhin auf rund CHF 1'420'000.-- geschätzt. 
 
Im Laufe der Detailausarbeitung hat sich jedoch gezeigt, dass es sinnvoll ist, nicht nur die ur-
sprünglich angedachten Standardanpassungen, die erforderlichen Erdbebenertüchtigungs-
massnahmen sowie die bis zum Neubau des Dorfsaales zurückgestellten Sicherheitsmass-
nahmen umzusetzen, sondern auch den Status quo der Tageslichtqualität des alten Rathaus-
saales, welche durch den Zusammenbau mit dem neuen Dorfsaal beeinträchtigt wird, durch 
den Einbau zusätzlicher Dachflächenfenster und Fensteröffnungen an der Nordseite möglichst 
beizubehalten. 
 
Da durch den Einbau der Dachflächenfenster mehr oder weniger die ganze Dachfläche abge-
deckt werden muss, ist es energietechnisch sinnvoll, die Wärmedämmung auf den heutigen 
Stand der gesetzlichen Anforderungen aufzurüsten. Ebenso wird durch den Einbau der Dach-
flächenfenster die Anpassung der Beleuchtung erforderlich, was wiederum die Möglichkeit er-
öffnet, eine dem heutigen Stand der Technik entsprechende und stromsparende Beleuchtung 
zu installieren. Diese zusätzlichen Massnahmen können nur unter dem Vorbehalt ausgeführt 
werden, dass die, bedingt durch die zusätzlichen Fensteröffnungen, erforderliche Planänderung 
nicht beeinsprucht wird. 
 
Gemäss Kostenvoranschlag der Bau-Data AG vom 06. Mai 2009 wird für die Umsetzung des 
Projektes die Freigabe eines Kredites von total CHF 2'050'000.-- erforderlich. Im Voranschlag 
2009 wurden, basierend auf den Kostenprognosen per 31. Dezember 2008, CHF 1'300'000.--
reserviert. Gemäss Abschluss der Gemeinderechnung per 31. Dezember 2008 wurden effektiv 
rund CHF 110'000.-- im Zuge der Vorarbeiten vorinvestiert, sodass zur Umsetzung des ge-
samten Projektes auch die Genehmigung eines Nachtragkredites auf den Voranschlag 2009 im 
Betrag von CHF 640'000.-- (KV 06.05.2009 CHF 2'050'000.-- ./. Vorinvestitionen per 31.12.2008 
CHF 110'000.-- ./. Budget 2009 CHF 1'300'000.-- = CHF 640'000.--) erforderlich wird. 
 
Die Umsetzung der Massnahmen ist nur in einem sehr schmalen Zeitfenster, vom 15. Juni 2009 
bis 13. September 2009, wenn der Rathaussaal ohnehin geschlossen ist, möglich. 
 
 
Dem Antrag liegt bei: 
 
- Kostenvoranschlag Bau-Data AG vom 06.05.2009 
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Antrag 
 
Das Projekt „Umbau und Erdbebenertüchtigung“ wird genehmigt und der dazugehörige Ver-
pflichtungskredit im Betrag von CHF 2'050'000.-- inkl. des erforderlichen Nachtragskredites auf 
den Voranschlag 2009 im Betrag von CHF 640'000.-- bewilligt. 
 
 
Erwägungen  
 
Der Gemeinderat wird durch Cesare De Sanctis informiert: 
 
- Hauptpunkt der Bauvorhaben ist die Erdbebenertüchtigung. Die Details wurden abgeklärt 

und sind im KV beinhaltet. Dies enthält z.B. die Versteifung des Daches, Schliessen von 
in den letzten Jahren erstellten Öffnungen (Bar, Regie etc.).  

- Im Erdgeschoss (Bereich Senioren) werden die Stützen wieder unter die Fassade gestellt 
(Herstellen des ursprünglichen Zustandes, d.h. Rückbau der Umbaumassnahmen der 
letzten Jahrzehnte, da diese eher kontraproduktiv waren). 

- Die notwendigen Massnahmen / Sanierungen im Bereich Lüftung wurden in den letzten 
Jahren zurückgestellt, um sie jetzt ausführen zu können. 

- Weitere Massnahmen sind: Anpassungen MSR an die neue Saaltechnik, Anpassung 
Stark- und Schwachstrom an die neuen Vorschriften, Anpassung Leitsystem, Fassade 
(Verputz und Anstrich), Notausgang, Einheitliches Schliesssystem (weiteres Ziel ist die 
Zusammenführung mit dem Schliesssystem Rathaus, wird mit dem Umbau UG Rathaus 
vorgenommen), Verbesserung Lichtqualität (Naturlicht und Lampen gemäss heutigem 
Stand der Technik), Anpassung der Dachisolation an die Energievorschriften. 

- Die Energiedämmanpassungen sollen im Sinne einer Vorbildfunktion vorgenommen wer-
den (Energiestadt). Mit dieser Nachdämmung ist ein komplettes Abdecken des Daches 
verbunden. Die Erdbebensicherungsmassnahmen können damit in das Dach hinein ver-
legt werden, statt offen im Dachraum. Damit kann das natürliche Aussehen weitgehend 
behalten werden, d.h. eine architektonisch gute Lösung gefunden werden. 

- Für die Beleuchtung werden Schächte in das Dach eingebracht, mit individuellen Winkeln 
zur Steuerung des Lichteinfalls. Diese Schächte beinhalten Beschattungs- / Verdunke-
lungsmöglichkeiten. 

- Der Akustikbericht zur Sanierung stellt eine deutlich wahrnehmbare Verbesserung des 
Lärmschutzes gegen aussen fest.  

- Das Einverständnis eines Nachbarn ist bereits eingeholt. Mit den anderen Nachbarn wird 
in den nächsten Tagen geredet. Es ist Ziel, dass alle ihr Einverständnis mit Unterschrift 
erklären, damit das Baugesuch sofort weitergeleitet werden kann, ohne dass mit Einspra-
chen gerechnet werden muss. 

- Ein Gemeinderat fragt nach dem Einbau von Alternativenergie auf dem Dach. 
 Dazu wird geantwortet, dass dies nachträglich immer machbar ist. Der neue Saal wird 

dem Minergie-Standard entsprechen. Auf dem Kleinen Saal werden viele unterbrochene 
Flächen vorhanden sein., d.h. der Einbau solcher Anlagen wäre eine Kosten- und auch 
eine Ortsbildfrage. Zudem ist ein BHKW eingebaut. Die gleiche Frage nach dem Einbau 
einer Fotovoltaik-Anlage wurde beim Neubau HPZ kürzlich diskutiert. Problematisch ist 
die Blendwirkung dieser Anlagen gegenüber Nachbarn. Solche Anlagen werden zudem 
idealerweise auf Flachdächern erstellt, wo sie auch wirtschaftlich betrieben werden kön-
nen. 
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- Der Einbau solcher Anlagen wird als gut bezeichnet. Fraglich ist aber, ob der Rückgabe-
preis des Stromes künftig in der jetzigen Höhe gewährleistet ist. 

 
 
Während der Diskussion ohne weitere Anwesende werden folgende Punkte besprochen. 
 
- Es wird festgehalten, dass in denjenigen Bereichen, in welchen bereits Handwerker auf 

der Baustelle tätig sind, Auftragserweiterungen stattfinden. Bei den anderen Bereichen 
werden Schaaner Firmen eingeladen. 

- Dieser Antrag beinhaltet nur Arbeiten im Kleinen Saal (Rathaussaal). Es sind aber techni-
sche Verbindungen zum Grossen Saal beinhaltet. Damit steht der Kleine Saal auf neues-
tem technischen Niveau. 

- Im Budget 2009 sind Arbeiten wie Erdbebenertüchtigung, Technischer Standard, Statik 
bereits definiert worden. Neu hinzugekommen sind die Bereiche Licht und Energie. Diese 
Massnahmen sind sehr sinnvoll, bedingen aber einen Nachtrag auf das Budget 2009. 

- Ein Gemeinderat äussert sich skeptisch, ob mit den Massnahmen Licht und Energie nicht 
der Dachstuhl „verschandelt“ wird. 

 Dazu wird geantwortet, dass ausser den Lichtschächten nichts erstellt wird. Die Massnah-
men Erdbebensicherung werden in das Dach integriert. Würde dies nicht gemacht, wären 
die Verstrebungen sichtbar. 

- Mit diesen Massnahmen wird im Saal wieder die ihn bislang auszeichnende Lichtqualität 
sein. 

 
 
Beschlussfassung  (einstimmig, 13 Anwesende) 
 
Der Antrag wird genehmigt. 
 
 
 
 



 
 
 
Protokollauszug über die Sitzung des  
Gemeinderates vom 13. Mai 2009  

   63 

98 Erschliessung Gewerbezone Undera Forst / Abbruch  
Vergabeverfahren und Verschiebung Ausbau 2009 

Ausgangslage 
 
An der Sitzung vom 08. April 2009, Trakt. 66, genehmigte der Gemeinderat das Projekt „Er-
schliessung Gewerbezone Undera Forst, Ausbau 2009“ sowie den entsprechenden Kredit. 
 
Grund für die Realisierung dieses Projektes im Jahr 2009 war der geplante Bau des Innova-
tionszentrums der Hilti AG. Inzwischen informierte die Hilti AG die Gemeinde Schaan, dass der 
Bau des Innovationszentrums um 12 bis 18 Monate verschoben werde. 
 
Da somit die Erschliessung „Undera Forst“ zur Zeit nicht mehr dringend ist, ist auch eine Ver-
schiebung des Strassen- und Werkleitungsausbaues seitens der Gemeinde angezeigt. Unter 
diesen Umständen wird auch der Abbruch des Vergabeverfahrens empfohlen. 
 
Nach Absprache mit dem zuständigen Amt werden die Offertöffnungen nicht durchgeführt. Die 
Unternehmungen (Baumeisterarbeiten und Rohrbauarbeiten Wasserleitung), die die entspre-
chenden Offertunterlagen bezogen und ihre Offerten eingereicht haben, werden schriftlich über 
den Abbruch des Vergabeverfahrens informiert und erhalten gleichzeitig ihre ungeöffneten Of-
fertunterlagen zugesandt. 
 
 
Antrag 
 
1. Der Ausbau „Erschliessung Undera Forst“ wird vorerst auf das Jahr 2010 verschoben. 
 
2. Das Vergabeverfahren der Baumeister- und Rohrbauarbeiten Wasserleitung wird abgebro-

chen. 
 
 
Erwägungen  
 
Der Gemeinderat wird informiert, dass die Vorgehensweise mit dem Land abgesprochen wurde.  
 
Diese Arbeiten wurden auch in der Baukommission diskutiert. Wichtig ist, dass die Gemeinde 
Schaan mit der Hilti AG in engem Kontakt bleibt. Es soll früh genug informiert werden, damit die 
Arbeiten der Gemeinde Schaan frühzeitig durchgeführt werden können. 
 
 
Beschlussfassung  (einstimmig, 13 Anwesende) 
 
Der Antrag wird genehmigt. 
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99 Werkleitungsausbau Areal Post und Bushof / Verga be 
Baumeisterarbeiten und Nachtragskredit 

Ausgangslage 
 
An der Sitzung vom 13.12.2006, Trakt. 287, genehmigte der Gemeinderat das Projekt „Areal 
Post und Bushof“ sowie den entsprechenden Verpflichtungskredit 2006 - 2010 in Höhe von 
CHF 565'000.--. 
 
An der Sitzung vom 25. März 2009, Trakt. 58, genehmigte der Gemeinderat eine Erhöhung des 
Verpflichtungskredites 2006 - 2010 auf CHF 725'000.-- sowie des entsprechenden Nachtrags-
kredites in Höhe von CHF 160'000.-- auf den Voranschlag 2009 (Infolge von Korrekturen der 
Höhenlage des Bushofes mussten auch die Werkleitungen der Gemeinde Schaan in diesem 
erweiterten Bereich angepasst, resp. neu verlegt werden). 
 
Ein Bestandteil des Gesamtprojektes ist auch die Erneuerung / Vergrösserung der Kanalisati-
onsleitung zwischen dem Bahnhof und dem projektierten Bushof. Im Verpflichtungskredit von 
2006 war für diese Arbeiten ein Betrag von CHF 350'000.-- vorgesehen. Aufgrund der einge-
gangenen Offerten müssen nun aber mit Kosten von CHF 630'000.-- (Schätzung inkl. Baulei-
tung und Unvorhergesehenes) gerechnet werden. Diese grossen Mehrkosten begründen sich 
wie folgt: 
 
• Seit der Kreditgenehmigung im Jahr 2006 ergab sich eine Teuerung in den Jahren 2006 bis 

2009 von jährlich ca. 4.5 %, was Mehrkosten von ca. CHF 80'000.-- verursacht. 
• Die diversen Verzögerungen beim Bau des Bushofes erforderten Anpassungen sowohl bei 

den Projektierungen als bei den Arbeitsausführungen. 
• Da zum Zeitpunkt der Ausschreibung der neuen Kanalisation (April 2009) der Arbeitsmarkt 

schon stark gesättigt war, stiegen die Preise der Angebote stark an. 
 
Im Voranschlag 2009 waren für den Ausbau der Werkleitungen der Gemeinde im Bereich Areal 
Bushof CHF 330'000.-- vorgesehen. Aufgrund der geschilderten Situation muss nochmals ein 
Nachtrag von CHF 300'000.-- auf den Voranschlag 2009 beantragt werden. 
 
 
Dem Antrag liegen bei 
 
• Originalofferten  
• Offertöffnungsprotokoll und - vergleich  
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Antrag 
 
1. Die Erhöhung des Verpflichtungskredites 2006 -2010 (GR-Beschluss v. 13.12.2006, Trakt. 

287 und GR-Beschluss v. 25.03.2009, Trakt. 58) von CHF 725'000.-- auf CHF 1'025'000.-- 
sowie des entsprechenden Nachtragskredites in Höhe von CHF 300'000.-- auf den Voran-
schlag 2009 wird genehmigt. 

 
2. Die Baumeisterarbeiten werden an die Firma Gebr. Hilti AG, Bauunternehmung, Schaan, in 

Höhe von CHF 580'017.-- vergeben. 
 
 
Beschlussfassung  (einstimmig, 13 Anwesende) 
 
Der Antrag wird genehmigt. 
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100 Dorfsaal und Dorfplatz / Arbeitsvergabe Beleuch tungs-
anlage 

Ausgangslage 
 
Die Firma LDE Light Design Engineering AG, Schaan, hat für den neuen Lindaplatz und den 
angrenzenden Teil der Landstrasse ein Strassenbeleuchtungsprojekt ausgearbeitet und eine 
Ausschreibung erstellt. 
 
Für die Lieferung und Montage wurden die Liechtensteinischen Kraftwerke zur Offertstellung 
eingeladen. 
 
Der Eingabetermin der Offerte war auf Donnerstag, 26. März 2009, 17.00 Uhr, festgelegt. Die 
Offertöffnung erfolgte am Freitag, 27. März 2009, in der Gemeindebauverwaltung. 
 
Das Angebot der LKW wurde vom beauftragten Büro auf deren Inhalt und Preis überprüft und 
das entsprechende Offertvergleichsformular ausgefüllt. 
 
 
Dem Antrag liegt bei: 
 
- Offertöffnungsprotokoll 
- Offertvergleich und Vergabeantrag 
- Originalofferten 
- Prospektmaterial Beleuchtung 
 
 
Antrag 
 
Der Auftrag Beleuchtungsanlage, BKP 443.00 , wird an die Liechtensteinischen Kraftwerke, 
9494 Schaan, zur Offertsumme von netto CHF 68'947.95 inkl. 7,6 % MwSt. (Kostenvoranschlag 
CHF 80'000.--) vergeben. 
 
 
Erwägungen  
 
Ein Gemeinderat fragt, welche Art Lampen errichtet wird. 
 
Dazu wird geantwortet, dass dies zwar nicht die üblichen Strassenlampen sein werden, es han-
delt sich aber auch nicht um „protzige“ Lampen. Der Platz soll in schöner Form beleuchtet wer-
den. Es werden Kandelaber und Fassadenlampen erstellt. 
 
 
Beschlussfassung  (einstimmig, 13 Anwesende) 
 
Der Antrag wird genehmigt. 



 
 
 
Protokollauszug über die Sitzung des  
Gemeinderates vom 13. Mai 2009  

   67 

101 Dorfsaal und Dorfplatz / Arbeitsvergabe Install ation 
Elektrozuleitung 

Ausgangslage 
 
Für die Lieferung, den Einzug und den Anschluss der Elektrozuleitung von der Sekundärtrenn-
stelle in der Transformatorenstation bis zur Elektrohauptverteilung im neuen Dorfsaal wurden 
die Liechtensteinischen Kraftwerke, Schaan, zur Offertstellung eingeladen. 
 
Das Angebot der LKW beläuft sich auf CHF 49'345.35 inkl. MwSt., wobei die Verrechnung nach 
effektivem Aufwand erfolgt. 
 
 
Dem Antrag liegt bei: 
 
- Originalofferte 
 
 
Antrag 
 
Der Auftrag für die Installation der Elektrozuleitung  wird an die Liechtensteinischen Kraft-
werke, 9494 Schaan, zur Offertsumme von netto CHF 49'345.35 inkl. 7,6 % MwSt. (Kostenvor-
anschlag CHF 50'000.--) vergeben. 
 
 
Beschlussfassung  (einstimmig, 13 Anwesende) 
 
Der Antrag wird genehmigt. 
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102 Dorfsaal und Dorfplatz / Auftragserweiterungen 

Ausgangslage 
 
Anlässlich der Sitzung vom 29. April 2009 wurde der Gemeinderat über die Kostensituation der 
Tief- und Baumeisterarbeiten informiert. 
 
1) Der Gemeinderat hat am 05.09.2007, Trakt. Nr. 239, die Baumeisterarbeiten Los 1, 1. und 

2. Untergeschoss, BKP 211 an die Firma Gebr. Hilti AG, Schaan zur Offertsumme von 
CHF 2‘670‘722,30 vergeben. 

 
Auf Grundlage des Kostenberichtes vom 21.04.2009 der Firma Bau-Data AG, Schaan, 
wurden bei den Baumeisterarbeiten Los 1 folgende Abweichungen angemeldet: 

 
Verschiebung Tiefbauarbeiten zu den Rohbauarbeiten CHF    179‘949.80 
Änderungen in der Planung     CHF    112‘000.-- 
Winterbaumassnahmen 2007/2008    CHF      62‘000.-- 
Stahlteuerung       CHF      15‘000.-- 
Bodenplatte Nord      CHF    227‘575.45 

  
Total Auftragserweiterung Baumeisterarbeiten Los 1  CHF    596‘525.05 

 
Finanzierung: 

 
Durch Minderkosten Tiefbauarbeiten     CHF    255‘495.10 
Durch KV Nov. 2006 Bodenplatte Nord abgedeckt  CHF    217‘704.-- 
Durch Vergabe/Bauherrenreserven    CHF    123‘325.95 
Total Finanzierung      CHF    596‘525.05 

     
Die revidierte Offertsumme für die Baumeisterarbeiten Los 1 inkl. Auftragerweiterung lau-
tet neu: 

 
Vergabesumme vom 5.09.2007    CHF 2‘670‘722.30 
zuzüglich Auftragserweiterung vom 13.05.2009  CHF    596‘525.05 
Auftragssumme bereinigt Baumeisterarbeiten Los 1  CHF 3‘267‘247.35 

 
 
2) Der Gemeinderat hat am 09.04.2008, Trakt. Nr. 87, die Baumeisterarbeiten Los 2, BKP 

211 an die Firma Gebr. Hilti AG, Schaan zur Offertsumme von CHF 3‘136‘498,15 verge-
ben. Davon entfallen CHF 108‘103,40 auf das Projekt Gemeindearchiv. 
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Auf Grundlage des Kostenberichtes vom 21.04.2009 der Firma Bau-Data AG, Schaan wurden 
bei den Baumeisterarbeiten Los 2 folgende Abweichungen angemeldet: 
 
Absenkung Künstlergarderoben - Entscheid Projektkommission   CHF      80‘000.-- 
Raumanpassung BHKW/Lüftung - Entscheid Projektkommission  CHF      80‘000.-- 
Zusätzlicher Betonkanal Lüftung - Entscheid Projektkommission  CHF      15‘000.-- 
Änderungen Planung        CHF    361‘132.-- 
Winterbaumassnahmen 2008/2009      CHF    110‘000.-- 
 
Total Auftragserweiterung Baumeisterarbeiten Los 2   CHF    646‘132.-- 
 
 
Finanzierung: 
 
Durch Vergabe/Bauherrenreserven      CHF    646‘132.-- 
Total Finanzierung        CHF    646‘132.-- 
     
Die revidierte Offertsumme für die Baumeisterarbeiten Los 2 inkl. Auftragerweiterung lautet neu: 
 
Vergabesumme vom 9.04.2008      CHF 3‘136‘498.15 
abzüglich Anteil Gemeindearchiv      CHF -  108‘103.40 
zuzüglich Auftragserweiterung Fassadenmauerwerk zu Betonfertigteilen CHF    143‘796.55 
zuzüglich Auftragserweiterung vom 13.05.2009    CHF    646‘132.-- 
Auftragssumme bereinigt Baumeisterarbeiten Los 2   CHF 3‘818‘332.30 
 
 
Dem Antrag liegt bei: 
 
- Begründung der Abweichungen, Bau-Data AG 06.05.2009 
- Prognose, Bau-Data AG 05.05.2009 
 
 
Antrag 
 
1. Die Auftragserweiterung Baumeisterarbeiten Los 1 an die Firma Gebr. Hilti AG, Schaan, 

im Betrag von CHF 596'525.05 (Auftragssumme bereinigt Baumeisterarbeiten Los 1 CHF 
3'267'247.35) wird genehmigt. 

 
2. Die Auftragserweiterung Baumeisterarbeiten Los 2 an die Firma Gebr. Hilti AG, Schaan, 

im Betrag von CHF 646'132.-- (Auftragssumme bereinigt Baumeisterarbeiten Los 2 CHF 
3'818'332.30) wird genehmigt. 

 
 
Beschlussfassung  (einstimmig, 13 Anwesende) 
 
Der Antrag wird genehmigt. 
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104 Vernehmlassungsbericht 

Ausgangslage  
 
Bei der Gemeinde Schaan ist ein Vernehmlassungsbericht zur Stellungnahme eingetroffen. Für 
allfällige Stellungnahmen werden in der Regel interfraktionelle Arbeitsgruppen gebildet oder die 
entsprechenden Kommissionen beauftragt. 
 
 
 Frist bis Stellungnahme empfohlen durch 
   
Vernehmlassungsbericht zur Abänderung 
des Gesetzes über die Unfallversicherung 
(U-VersG) 

31. Mai 2009 
 

Gemeindekasse / Gemeindevor-
steher  

 
Der Vernehmlassungsbericht wurde durch Gemeindekassier Koni Gmeiner geprüft. Er erachtet 
die Änderungen als sinnvoll bzw. notwendig. Gemeindevorsteher Daniel Hilti schlägt deshalb 
folgende kurze Stellungnahme vor: 
 
Die Änderungen im Gesetz über die Unfallversicherung sind sinnvoll bzw. notwendig und wer-
den durch die Gemeinde Schaan unterstützt. 
 
 
Antrag  
 
Der Gemeinderat genehmigt die Stellungnahme gemäss Ausgangslage. 
 
 
Erwägungen  
 
Der Antrag wird genehmigt. 
 
 
 
 
Schaan, 05. Juni 2009 
 
 
Gemeindevorsteher:       
 
 


